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PV Module am Balkon genehmigt - und was sagt die Feu-
erwehr dazu? T: 04.02.2026 

Praktische Anwendung von Generativer KI für Immobilien-
verwalter T: 04.03.2026 

https://app.seminarmanagercloud.de/m000162/seminar/42bb2a61-d1b9-4877-bc25-2bec7ae6c6e4
https://app.seminarmanagercloud.de/m000162/seminar/42bb2a61-d1b9-4877-bc25-2bec7ae6c6e4
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Sehr geehrte Leserin, 
sehr geehrter Leser,  
 
wir wünschen Ihnen ein gesundes, 
frohes und erfolgreiches neues 
Jahr 2026. Und mit der letzten Aus-
gabe 2025 haben wir auch etwas zu 
feiern. Die ZIV erscheint nun sage 
und schreibe seit 20 Jahren! Viel ist 
in dieser Zeit passiert. Wir wollen 
nicht alle Gesetzesänderungen und 
bahnbrechenden BGH-Urteile Re-
vue passieren lassen, zumal ja ein 
guter Teil unserer Leserschaft 
diese Ereignisse – zumindest beruf-
lich – noch nicht wahrgenommen 
haben wird und dies eher langwei-
lig wäre. Andere würden jetzt auf-
listen, wie viel Kästen Bier für das 
Projekt verbraucht wurden. Das Er-
gebnis fällt bei der ZIV etwas tro-
cken aus: es war kein einziger. Aber 

wir können vielleicht mit ein biss-
chen Statistik den inhaltlichen Um-
schlag greifbarer machen. In den 
20 Jahren haben wir rund 1.600 
Seiten ZIV produziert und dabei 
rund 1.000 BGH-Entscheidungen 
und rund 700 instanzgerichtliche 
Entscheidungen für Sie zusammen 
gefasst. Dafür mussten alleine rund 
15.000 Seiten Urteile und Be-
schlüsse des Bundesgerichtshofs 
durchgearbeitet werden; das sind 
6 Kartons mit 5 x 500 Pack Kopier-
papier. Gut, dass das hinter uns 
liegt. Und wie geht es weiter? Im 
Zeitalter von KI ist es nur noch eine 
Frage der Zeit, wann diese Aufgabe 
ein Computer übernimmt. Wir ha-
ben es testweise bereits versucht. 
Die Ergebnisse sind nicht schlecht, 

der Aufbau und die Darstellung 
sind etwas ungewöhnlich. Aber 
auch das kann man vermutlich in 
nicht zu ferner Zeit verbessern. Es 
ist gut, wenn die Technik vielleicht 
in 5 Jahren übernimmt. Das würde 
die Arbeit sehr erleichtern, auch 
wenn sicherlich redaktionelle Auf-
gaben bleiben werden. Geben wir 
der Technik noch 5 Jahre. Dann ist 
einer der Protagonisten der ZIV 
Rentner und mit 25 Jahren Laufzeit 
hört es sich doch gut auf.  
Doch nun zur neuen Ausgabe, die 
jubiläumswürdig wirklich erstaun-
lich viele, sehr interessante Ent-
scheidungen enthält. Wir wün-
schen wie immer eine interessante 
Lektüre. 

 
 
 
 
 
 

Kurze Meldungen   

 

Sind Fliesen Bodenbeläge? 
Vor dem OLG Schleswig stritten 
eine Gebäudeversicherung (GV) 
und eine Hausratversicherung (HV) 
um die hälftige finanzielle Beteili-
gung der HV an dem Austausch der 
bei einem Leitungswasserschadens 
zerstörten Fliesen. Nach § 8 Nr. 
VHB waren Reparaturkosten für 
Leitungswasserschäden an Boden-
belägen gedeckt. Die Hausratversi-
cherung meinte, die Fliesen seien 
hiervon nicht erfasst, weil sie fest 
mit dem Gebäude verbunden 
seien. Der norddeutsche Senat ver-
trat demgegenüber die Auffas-
sung, dass es hierauf nicht ankäme. 
Auch Fliesen seien – im Gegensatz 
zum darunter befindlichen Estrich 
– „Bodenbeläge“. Unbeachtlich sei 
auch, dass die Fliesen nur zerstört 
wurden, um an die darunter be-
findlichen Bestandteile des durch-
feuchteten Bodens zu gelangen. 
Die GV habe daher einen hälftigen 

Ausgleichsanspruch gegen die HV, 
§ 78 Abs. 2 VVG, Hinweisbeschluss 
vom 1.10.2025, 16 U 98/24. 
 
 
Rolltor Tiefgarage muss für alle si-
cher sein 
Der Vermieter eines einzelnen 
Stellplatzes in Hamburg musste 
Schadensersatz in Höhe von rund 
42.000 € leisten, nachdem das Tief-
garagenrolltor einen Pkw beschä-
digt hatte. Der Pkw musste beim 
Ausfahren aus der Garage anhal-
ten, um die Vorfahrt des Querver-
kehrs zu beachten. Dabei stand 
dessen Heck noch unter dem Roll-
tor (Maschengittertor). Das Rolltor 
schloss sich, weil der Lamborghini  
zu flach gebaut war, um von der 
Lichtschranke erfasst zu werden. 
Der Drucksensor am Tor führte 
zwar dazu, dass das Tor wieder an-
hob.  Die Maschengitter verfingen 
sich aber dabei in dem Spoiler und 

beschädigten   den Sportwagen. 
Der Vermieter, so das OLG Ham-
burg, habe eine Fürsorgepflicht, 
deren Verletzung nach § 536a BGB 
oder §§ 280 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB 
ihn schadenersatzpflichtig mach-
ten. Die Verletzung dieser Ver-
kehrssicherung  korrespondiere 
mit dem deliktischen Anspruch aus 
§ 823 Abs. 1 BGB. Die Mietsache 
müsse so beschaffen sein, dass 
eine Schädigung vermieden wer-
den könne. Die technischen Beson-
derheiten des Sportwagens seien 
nicht von Relevanz, es handele sich 
um ein marktgängiges Fahrzeug. 
Das Risiko sei dem Vermieter zuzu-
ordnen (vgl. BGH-Urteil vom 
21.11.2024, VII ZR 39/24 – ZIV 
2025, 35). Der im Mietvertrag for-
mulierte Haftungsausschluss sei 
unbeachtlich, § 307 Abs. 1 BGB,  
Urteil vom 15.10.2025, 4 U 33/25.  
 
 

Es grüßt herzlich  
Ihr  

 
Heinz G. Schultze 
Reik Westerhoff 

https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/bssh/document/NJRE001625090
https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/NJRE001623079
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Rechtliche Qualität einer Stan-
dard-PV-Anlage 
Nach einem Urteil des OLG Stutt-
gart vom 9.12.2025 stellt der Ver-
trag zur Lieferung einer PV-Anlage 
mit Batterie einen Kaufvertrag mit 
Montageverpflichtung dar und kei-
nen Werklieferungsvertrag. Zur 

Abgrenzung der beiden Vertragsty-
pen sei darauf abzustellen, ob der 
Schwerpunkt der Leistung (bemes-
sen nach dem Wert) auf der Mon-
tage- und Bauleistung  liege oder 
auf der Lieferung von Teilen (vgl. 
BGH-Urteil vom 30.8.2018, VII ZR 

243/17 – ZIV 2018, 82). Im konkre-
ten Fall liege der Schwerpunkt auf 
der Lieferung  von Teilen, so dass 
ein Kaufvertrag mit Montagever-
pflichtung anzunehmen sei. Da-
nach richteten sich dann auch die 
Gewährleistungsansprüche des 
Käufers, 6 U 36/25.

 
 
 

Immobilienrecht 
 

Der Bumerang nach dem Grundstücksverkauf 
 

 
 
Die erbittertsten Konflikte ent-
stehen immer zwischen Men-
schen, die einander nahe sein 
sollten. Das bekommen auch im-
mer wieder Nachbarn zu spüren 
und das noch mehr, wenn sie 
auch noch Kollegen sind. Zwei 
Landwirte im Gerichtssprengel 
des LG Saarbrücken stritten über 
Duldungspflichten von Baulich-
keiten, die über die Grenze rag-
ten. Der eine Landwirt (L) baute 
2000 einen Rinderstall und eine 
Lagerhalle und versorgte seine 
Gebäude mit einer unterirdi-
schen Stromleitung. Ferner er-
richtete er aufgrund einer Auf-
lage des Veterinäramtes einen 
Zaun, um seine Tiere vor der 
Wildschweinpest zu schützen.  
 
2015 erwarb sein Nachbar (N) 
von ihm (L) einen schmalen 
Grundstücksstreifen von 11,5 Ar, 
der zwischen mehreren Parzel-
len des L lag. Der Grundstücks-
streifen des N durchtrennte da-

bei die Betriebsfläche des L zwi-
schen den beschriebenen Ge-
bäuden. Der Rinderstall befand 
sich durch den Verkauf mit einer 
Fläche von 117 m² auf dem 
Grundstück des N. Das Dach der 
Lagerhalle ragte nun mit einer 
Fläche von 5,7 m² in das Grund-
stück des N. Auch das unterir-
disch verlegte Stromkabel und 
der Zaun verletzten die durch 
den Verkauf geschaffenen Eigen-
tumsgrenzen. 
 
N verlangte nun von L die Besei-
tigung sämtlicher Eigentumsbe-
einträchtigungen durch die Bau-
lichkeiten. Er klagte schließlich 
vor dem LG Saarbrücken und un-
terlag. Die Berufung hatte keinen 
Erfolg. Schließlich legte N auch 
noch Revision zum BGH ein. 
 
Im Urteil vom 7.11.2025 führte 
der Bundesgerichtshof aus, dass 
mit der Begründung des Beru-
fungsgerichts die Klage nicht 
hätte abgewiesen werden dür-
fen. Die tatbestandlichen Vo-
raussetzungen von § 1004 Abs. 1 
BGB durch die über die Grenze 
ragenden Baulichkeiten seien er-
füllt. Entgegen der Annahme des 
Berufungsgerichts könne wegen 
Überbaus nach § 912 BGB keine 
Duldungspflicht angenommen 
werden. Insoweit komme es 
nicht auf eine Abwägung der 

wechselseitigen Interessen an. 
Zu den eigentlichen Vorausset-
zungen der Norm (Verschulden) 
habe das Berufungsgericht dage-
gen keine Feststellungen getrof-
fen. 
 
Auch aus dem Grundsatz von 
Treu und Glauben und dem 
nachbarschaftlichen Gemein-
schaftsverhältnis könne keine 
Duldungspflicht angenommen 
werden. Die Rechtskonstruktion 
begründe keine selbständigen 
Ansprüche, sondern wirke nur 
als Schranke der Rechtsaus-
übung (vgl. BGH-Urteil vom 
13.7.2018, V ZR 308/17 – ZIV 
2018, 88). Das Rechtsinstitut 
dürfe insbesondere nicht dazu 
dienen, die nachbarrechtlichen 
Regelungen in ihr Gegenteil zu 
verkehren (vgl. BGH-Urteil vom 
29.6.2012, V ZR 97/11 – ZIV 
2012, 40). 
 
Unbeachtlich sei schließlich die 
Auflage des Veterinäramtes, die 
zur Vermeidung der Ausbreitung 
der Wildschweinpest erfolgte. 
Behördliche Anordnungen könn-
ten zwar im Einzelfall Ansprüche 
aus § 1004 Abs. 1 BGB ausschlie-
ßen. Vorliegend sei nicht einmal 
geklärt, ob eine Inanspruch-
nahme des Grundstücks von N 
erforderlich sei, um der Auflage 
nachzukommen. 

https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/NJRE001628014
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Für die Stromleitung könne eine 
Duldungspflicht nur bestehen, 
wenn die Voraussetzungen für 
eine Notleitungsrecht gegeben 
seien. Dieses könne aus landes-
rechtlichen Regelungen, oder 
wenn diese nicht vorhanden 

seien, aus einer analogen An-
wendung des Notwegerechts 
(§ 917 BGB) hergeleitet werden. 
Auch hierzu hatte das Berufungs-
gerichts keine Feststellungen ge-
troffen.  
 

Der BGH verwies daher den 
Rechtsstreit zurück  an das OLG 
Saarbrücken, V ZR 121/24.

 
 
 

Gewerbemietrecht 
Intensivlehrgang Gewerbemietrecht 

 

 
 
Das Urteil des Bundesgerichts-
hofs vom 19.11.2025 wäre eine 
so schöne Hausarbeit oder Klau-
sur für das I. Staatsexamen ge-
wesen, dass man sich den Fall 
fast nicht hätte ausdenken kön-
nen. Ein Ausflug quer durch das 
BGB mit Schwerpunkt Gewerbe-
mietrecht und auch eine Prise 
terra incognita ist dabei. 
 
Zum Fall. Eine Stiftung, die ein 
Museum betrieb, schloss 2012 
mit der Vermieterin einen bis 
2022 befristeten Mietvertrag 
über Gewerberäume mit einer 
Fläche von 330 m² in Frankfurt. 
Die vereinbarte Nettokaltmiete 
betrug zunächst 5.000 € im Mo-
nat. Daneben waren Betriebs-
kostenvorauszahlungen von 800 
€ im Monat zu leisten. Seit 2020 
wurden Vorauszahlungen von 
1.500 € geleistet. Ferner waren 
zwei Verlängerungsoptionen von 
jeweils 5 Jahren vereinbart. 
 
Kurz nach Vertragsschluss teilte 
die Vermieterin, eine GmbH der 

Stiftung mit, dass man entschie-
den habe, der Stiftung jährlich 
Spenden in Höhe von 72.000 € 
zukommen zu lassen, wenn man 
im Gegenzug eine Spendenquit-
tung hierfür erhalte. Gleichzeitig 
sollte es zu einer Anhebung der 
Miete kommen. 
 
Mit der Stiftung schloss man 
hierzu eine „Vereinbarung zur 
Abwicklung des Mietvertrages 
vom 25.3.2012“. Darin verpflich-
teten sich die Vermieterin quar-
talsweise Spenden von 18.000 € 
gegen Ausstellung einer Spen-
denquittung zu bezahlen, wäh-
rend die Mieterin künftig 800 € 
mehr monatlich, also 5.800 € be-
zahlen sollte. Ferner sollte die 
Mietzahlung künftig nur noch 
quartalsweise erfolgen. 
 
Am 7.8.2020 wurde ein „1. Nach-
trag zum Mietvertrag vom 
25.3.2012“ geschlossen. Darin 
wurde ein Vermieterwechsel 
vereinbart. Die bisherige Vermie-
terin sollte aus dem Vertrag aus-
scheiden und deren Gesellschaf-
ter sollten dafür als Vermieter 
eintreten. Kurz darauf, mit 
Notarvertrag vom 2.9.2020 ver-
äußerten die beiden Gesellschaf-
ter die gesamte Immobilie für 50 
Mio. € an den Käufer und neuen 
Vermieter. Für den Zeitraum 

vom 1.9.2021 bis 30.6.2022 
sollte der Käufer die Spenden-
verpflichtung übernehmen. Am 
16.10.2020 kam es zu einer 
Nachtragsvereinbarung zum 
Kaufpreis. Darin wurde der Kauf-
preis um 2 Mio. € reduziert und 
gleichzeitig sollte der Käufer die 
Spendenverpflichtung gegen-
über der Stiftung ad ultima über-
nehmen. 
 
Der neue Vermieter stellte die 
Spendenzahlungen ab Septem-
ber 2021 ein. Die Stiftung teilte 
daraufhin dem Vermieter mit, 
dass man die Spendenzahlung 
benötige, um die Miete bezahlen 
zu können. Ab November 2021 
stellte dann die Stiftung die 
Mietzahlungen ein. Die Hausver-
waltung des Vermieters kündigte 
das Mietverhältnis mit Schreiben 
vom 8.12.2021 außerordentlich 
und hilfsweise ordentlich. Die 
Stiftung widersprach der Kündi-
gung und erklärte zudem, die 
Option zur Verlängerung des 
Mietvertrags bis zum 30.6.2027 
zu ziehen. Der Vermieter klagte 
daraufhin auf Räumung und Her-
ausgabe sowie auf Bezahlung 
ausstehender Mieten und auf 
Nutzungsentschädigung in Höhe 
von 63.650 €. Das Landgericht 
Frankfurt a.M. gab der Klage 
statt.  

https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/V_ZS/2024/V_ZR_121-24.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Die Berufung hatte Erfolg. Das 
OLG Frankfurt änderte das land-
gerichtliche Urteil ab und wies 
die Klage ab. Hiergegen richtete 
der Vermieter seine vom BGH zu-
gelassene Revision. 
 
Der BGH hob das Berufungsurteil 
mit Urteil vom 19.11.2025 auf 
und verwies den Rechtsstreit an 
einen anderen Senat (!) des OLG 
Frankfurts zurück. Mit der vom 
Berufungsgericht gewählten Be-
gründung könne ein Anspruch 
auf Räumung und Herausgabe 
nach § 546 BGB nicht verneint 
werden. Dasselbe gelte für den 
möglichen Anspruch auf Bezah-
lung von Miete (§ 535 Abs. 2 
BGB) bzw. Nutzungsentschädi-
gung (§ 546a BGB). 
 
Unzutreffend sei die Annahme 
des Berufungsgerichts, dass die 
Spendenabrede ein nach § 117 
BGB unwirksames Scheinge-
schäft sei und in Wirklichkeit 
eine Mietzinsreduzierung verein-
bart sei, tatsächlich aber eine 
Steuergestaltung unternommen 
wurde. Der BGH vertrat demge-
genüber die Auffassung, dass die 
steuerliche Absetzbarkeit der 
Spende nach § 10b EstG gegeben 
und wirksam sei. Eine Vereinba-
rung könne nicht steuerlich wirk-
sam sein, wenn sie zivilrechtlich 
nicht gewollt sei. Maßgeblich sei 
hier aber der steuerliche Gestal-
tungswille. 
 
Außerdem habe die Spenden-
zahlung von 6.000 € die Netto-
kaltmiete um 200 € überstiegen, 
so dass man nicht mehr von ei-
ner entgeltlichen Raumüberlas-
sung (Miete) ausgehen könnte, 
wenn man der Auffassung folgen 
wollte. Vielmehr läge eine Leihe 
vor. Auf die Leihe sei die vom Be-
rufungsgericht herangezogene 

Vorschrift des § 566 BGB weder 
unmittelbar, noch analog an-
wendbar. 
 
Auch sei die wegen Zahlungsver-
zugs ausgesprochene Kündigung 
nicht deshalb unwirksam, weil 
die Mieterin den Zahlungsverzug 
nicht zu vertreten habe (§ 286 
Abs. 4 BGB), weil die Spenden-
zahlungen zuvor ausgeblieben 
seien. Eine Leistungsunfähigkeit 
aufgrund wirtschaftlichen Un-
vermögens befreie den Schuld-
ner nicht von den Rechtsfolgen, 
auch wenn die Ursache unver-
schuldet sei. Jedermann habe 
nach dem Prinzip der unbe-
schränkten Vermögenshaftung 
ohne Rücksicht auf ein Verschul-
den für seine finanzielle Zah-
lungsfähigkeit einzustehen. Dies 
sei auch aus dem Zwangsvoll-
streckungs- und Insolvenzrecht 
ableitbar. Dieses Prinzip gelte 
auch für die Mietzahlungsver-
pflichtung. 
 
Damit war der Bundesgerichts-
hof mit der Begründung der kas-
sierenden Entscheidung schon 
fertig. Viel spannender als diese 
Begründung waren dann aber 
knapp 10 weitere Seiten, auf de-
nen er Hinweise für das weitere 
Verfahren nach der Zurückver-
weisung gab. 
 
Der Vermieter sei nach §§ 566, 
578 BGB in die Spendenver-
pflichtung der vormaligen Ver-
mieterin nicht eingetreten. Die 
Vorschrift des § 566 BGB sei eng 
auszulegen. Von ihr würden nur 
solche Rechte und Pflichten er-
fasst, die als mietrechtlich zu 
qualifizieren seien oder die in un-
trennbarem Zusammenhang mit 
dem Mietvertrag stünden. Der 
Erwerber trete daher nicht in 
Rechte und Pflichten ein, die 

zwar im Mietvertragsdokument 
geregelt seien, aber außerhalb 
des Mietverhältnisses lägen, vgl. 
BGH-Urteil, vom 12.10.2016, XII 
ZR 9/12 - ZIV 2016, 82, BGH-Ur-
teil vom 25.7.2012, XII ZR 22/11 - 
ZIV 2012, 57.  
 
Die Spendenverpflichtung, die 
ursprünglich von der GmbH an 
die Mieterin gegeben worden 
war, sei zudem nach § 518 BGB 
formunwirksam. Es handele sich 
um eine unentgeltliche Geldzu-
wendung und damit um eine 
Schenkung, § 516 BGB. Diese sei 
beurkundungspflichtig gewesen, 
erfolgte aber nur privatschrift-
lich. 
Möglicherweise sei später eine 
Heilung eingetreten, als man die 
Vereinbarung in den Grund-
stückskaufvertrag mitgeregelt 
habe. Dies sei allerdings kein 
Vertrag zwischen Schenker (Ver-
mieter) und Beschenktem (Mie-
ter), sondern zwischen Verkäufer 
(Vermieter) und Käufer (Neu-
Vermieter). Das Berufungsge-
richt habe daher zu prüfen, ob 
die Regelung zur Schenkung im 
Grundstückskaufvertrag auch ei-
nen „echten“ Vertrag zugunsten 
Dritter (§ 328 BGB) enthalte, der 
dem Begünstigten (der Mieterin) 
ein eigenes Forderungsrecht ge-
währen würde. 
 
Wenn das der Fall sei, könne dies 
der Kündigung die Wirksamkeit 
nehmen. Richtig sei zwar, dass in 
der gegebenen Situation ein 
Rechtsmissbrauch nach § 242 
BGB nicht zu konstatieren sei, 
weil die Mieterin sich von der 
Forderung bei Vorliegen eines 
echten Vertrags zugunsten Drit-
ter durch Aufrechnung hätte be-
freien können (§ 543 Abs. 2 Satz 
3 BGB). Ausdrücklich habe die 
Mieterin keine Aufrechnung
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erklärt und das bloße Vorliegen 
einer Aufrechnungslage entziehe 
dem Verzug nicht die Grundlage. 
Das Berufungsgericht müsse sich 
aber mit der Frage auseinander-
setzen, ob im Wege der Ausle-
gung aus dem Schreiben vom 
16.12.2021, in dem die Mieterin 
die Kündigung zurückgewiesen 
habe, nicht konkludent auch eine 
Aufrechnungserklärung enthal-
ten sei. Denn sie habe klar ge-
macht, dass sie die Kündigung 
nicht akzeptieren wolle, weil sie 
aufgrund der Spendenzusage 
eine die Mietforderung überstei-
gende Gegenforderung habe. 
 
Schließlich werde sich das Beru-
fungsgericht mit der Frage ausei-
nandersetzen müssen, ob die 
hilfsweise ausgesprochene or-
dentliche Kündigung das Miet-
verhältnis beendet habe. Die 
Mieterin habe ab 2020 statt 800 
€ Betriebskostenvorauszahlun-
gen solche in Höhe von 1.500 € 
geleistet. Die Vorinstanz habe 

keine Feststellungen darüber ge-
troffen, ob auf der Grundlage ei-
ner Vereinbarung zwischen den 
Mietvertragsparteien so verfah-
ren wurde. Sollte dies der Fall 
sein, wäre es eines wesentliche 
Vertragsänderung, die dem 
Schriftformerfordernis des § 550 
BGB unterläge (vgl. BGH-Urteil 
vom 14.5.2025, XII ZR 88/23 – 
ZIV 2025, 39). Wenn die Schrift-
form verletzt sei, entfalle die Be-
fristung und das Mietverhältnis 
habe danach ordentlich gekün-
digt werden können. 
 
Problematisch sei insoweit auch 
die 1. Nachtragsvereinbarung. 
Diese nehme nur auf den Miet-
vertrag, nicht aber auf die voran-
gehende Vereinbarung vom 
25.3.2012 Bezug, obwohl diese 
auch schon eine wesentliche Än-
derung des Mietvertrages (Quar-
talszahlung) enthielt. Die Schrift-
form erfordere die Bezugnahme 
auf den Mietvertrag und alle vo-
rangehenden Nachträge. Dies sei 
nur dann unschädlich, wenn die 

Mietvertragsparteien später von 
der Quartalszahlung einver-
nehmlich wieder Abstand ge-
nommen hätten (vgl. BGH-Urteil 
vom 9.4.2008, XII ZR 89/06 - ZIV 
2008, 32). 
 
Sollte das Berufungsgericht – so 
der BGH weiter – zu dem Ergeb-
nis kommen, dass das Mietver-
hältnis durch eine der beiden 
Kündigungen wirksam beendet 
wurde, seien die abschließenden 
Zahlungsverpflichtungen zu klä-
ren. Nach § 546a BGB schulde die 
Mieterin dann als Mindestent-
schädigung die vereinbarte 
Miete zum Zeitpunkt der Miet-
vertragsbeendigung. Dieser Be-
trag könne sich nachfolgend er-
höhen, wenn die Parteien eine 
Staffel- oder Indexmiete verein-
bart hätten und sich die Miete 
dementsprechend auch bei fort-
gesetztem Mietverhältnis erhöht 
hätte (vgl. BGH-Urteil vom 
21.2.1973, VIII ZR 44/71, WM 
1973, 383), XII ZR 106/23.

 
 

VPI-Mietanpassung: AGB-Recht und PrklG 
 
Gewiss, eine sperrige Über-
schrift. Um das Problem zu um-
reißen, das das OLG Düsseldorf 
im Urteil vom 5.6.2025 beschäf-
tigte, sei folgendes Rechtsprob-
lem aus der Praxis kurz skizziert. 
Das Preisklauselgesetz be-
stimmt, unter welchen Voraus-
setzungen die Miete eines Ge-
schäftsraummietvertrages an die 
Entwicklung des Verbraucher-
preisindexes gekoppelt werden 
kann. Eine anscheinend sehr ver-
mieterfreundliche Regelung fin-
det sich dabei in § 8 PrklG. Eine 
rechtswidrige Preisklausel wird 
erst dann unwirksam, wenn dies 
durch ein Gericht rechtskräftig 

festgestellt ist. Die Rechtswir-
kungen treten dann erst ab 
Rechtskraft ein. 
 
Wendet ein Mieter die Unwirk-
samkeit ein, muss er klagen und 
ggf. viele Jahre durch die Instan-
zen prozessieren. Wenn dann 
das Urteil der letzten Instanz z.B. 
nach 8 Jahren rechtskräftig fest-
stellt, dass die Klausel unwirk-
sam ist, sind hiervon alle bisheri-
gen Mieterhöhungen nicht be-
troffen. Es gibt keine Rückab-
wicklung.  
 
Ganz anders im AGB – Recht. Ist 
eine Klausel nach dem AGB-
Recht unwirksam, dann ist sie es 

von Anfang an. Das Urteil wirkt 
nicht rechtsgestaltend, es ist 
rechtsfeststellend. Ohne wirk-
same Vertragsgrundlage er-
brachte Leistungen können nach 
Bereicherungsrecht zurückgefor-
dert werden. 
 
Nun ist in der Praxis umstritten, 
ob eine Preisanpassungsklausel 
immer nur im Lichte des PrKlG – 
mit den entsprechenden Restrik-
tionen – rechtlich zu prüfen ist 
oder ob daneben auch eine AGB-
Prüfung stattfindet. Konkret 
stellt sich die Frage, ob eine ge-
gen das Preisklauselgesetz ver-
stoßende Klausel auch eine un-
angemessene Benachteiligung 

https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/XII_ZS/2023/XII_ZR_106-23.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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des Vertragspartners des Klau-
selverwenders darstellt, § 307 
BGB. Denn Gewerbemietver-
träge und allen voran die darin 
enthaltenen Preisanpassungs-
klauseln sind praktisch immer 
AGB. Es ist nur zu klären, ob sie 
vom Mieter oder vom Vermieter 
gestellt wurde. 
 
Zum Fall: Die Mietvertragspar-
teien schlossen 2019 einen Miet-
vertrag über Geschäftsräume für 
die Dauer von 10 Jahren. Unter 
§ 6, der mit „Wertsicherung“ 
überschrieben war, wurde im 
Mietvertrag geregelt: Die Miete 
bleibt für 24 Monate, d.h. bis 
zum Ablauf des 31.8.2021 fest. 
Danach erfolgen Mieterhöhun-
gen nach folgender Regelung.  
 
Ändert sich der (…) Verbraucher-
preisindex (VPI) gegenüber dem 
für Mai 2017 veröffentlichten In-
dex, so ändert sich automatisch 
die Miete im gleichen Verhältnis. 
Die Änderung der Miete wird (…) 
nach schriftlicher Aufforderung 
durch den Vermieter wirksam. 
Bei jeder weiteren Indexände-
rung (…) ist diese Regelung  ent-
sprechend anwendbar. Die Par-
teien vereinbaren ab September 
2019 als Ausgangswert für die In-
dexierung des Mietzinses 100% 
(=1.748,00 €). (…). 
 
Die Wirksamkeit der Klausel 
wurde zwischen den Mietver-
tragsparteien streitig. Die Miete-
rin klagte vor dem Landgericht 
auf Rückzahlung zu viel bezahlter 
Miete und obsiegte. Das Landge-
richt behandelte die Wertsiche-
rungsklausel als AGB, befand sie 
für rechtswidrig und damit für als 
von Anfang an unwirksam, § 307 
BGB. Es verurteilte die Vermiete-
rin zur Rückzahlung rechtsgrund-
los bezahlter Mieten in Höhe von 
6.498,90 €. 

Gegen das Urteil legte die Ver-
mieterin Berufung zum OLG Düs-
seldorf ein. Ohne Erfolg. Der 10. 
Zivilsenat vom OLG Düsseldorf 
führte im Urteil vom 14.8.2025 
aus, dass die Frage, ob Preisan-
passungsklauseln in Gewerbe-
mietverträgen auch einer AGB-
Kontrolle nach Maßgabe der 
Vorschriften der §§ 307 ff. BGB 
unterworfen sind und von An-
fang an unwirksam sein können, 
nicht einheitlich beantwortet 
werde.  Das OLG Schleswig habe 
im Hinweisbeschluss vom 
5.2.2024 (12 U 69/23) die Auffas-
sung vertreten, dass der Prü-
fungsmaßstab nach dem PrKlG 
und nach § 307 BGB identisch 
sei. Liege ein Verstoß nach dem 
PrKlG vor, sei ein Verstoß nach § 
307 BGB nicht anzunehmen und 
die Unwirksamkeit richte sich 
dann auch nur nach dem PrKlG. 
In der Literatur werde auch die 
Auffassung vertreten, das PrKlG 
enthalte die speziellere Vor-
schrift (lex spezialis) mit Anwen-
dungsvorrang (Aufderhaar/Jae-
ger in NZM 2009, 564, Schulz in 
NZM 2008, 425). Nach einer wei-
teren Auffassung wiederum ste-
hen beide Gesetze in der Rechts-
prüfung nebeneinander 
(Guhling, Günter, Schweitzer Ge-
werberaummietrecht, 2024, § 8 
PrKlG, Rn. 15, Bub, Treier, 
Schultz, Geschäfts- und Wohn-
raummiete, 2019, Rn 894, Ger-
ber, in NZM 2008, 152).  
 
Das OLG Düsseldorf schloss sich 
der letztgenannten Ansicht an. 
Der Bundesgerichthof habe bei 
einem nach VPI preisgesicherten 
Erdgasliefervertrag die Wertsi-
cherungsklausel nach § 307 Abs. 
1 BGB für unwirksam erklärt 
(BGH-Urteil vom 24.3.2010, VIII 
ZR 304/08 – ZIV 2015, 20). In der 
Entscheidung habe der BGH aus-
geführt, dass eine Vereinbarkeit 

der Klausel mit dem PrKlG eine 
darüberhinausgehende Inhalts-
kontrolle nach § 307 Abs. 1 BGB 
nicht hindere. Das Berufungsge-
richt erkannte keinen Grund, wa-
rum eine Wertsicherung für ei-
nen Gaslieferungsvertrag recht-
lich anders zu behandeln sei, als 
ein Mietvertrag. Auch den Geset-
zesmaterialien zum PrKlG könne 
man nicht entnehmen, dass der 
Gesetzgeber die Absicht gehabt 
habe, die Anwendbarkeit des 
AGB-Rechts einzuschränken. 
 
Die Prüfungen nach dem PrKlG 
und dem BGB müssten daher un-
abhängig voneinander erfolgen. 
Dies führe dazu, dass die Wertsi-
cherungsklausel im Mietvertrag 
wegen Verstoßes gegen das 
Transparenzgebot nach § 307 
Abs. 1 BGB unwirksam sei. Denn 
einerseits solle sich nach der Re-
gelung der Mietpreis mit einer 
Änderung des VPI automatisch 
ändern. Andererseits solle die 
Änderung eintreten, wenn der 
Vermieter an den Mieter eine 
schriftliche Aufforderung richte. 
Intransparent sei zudem die Be-
zugnahme auf den relevanten 
Zeitpunkt der Veränderungsbe-
rechnung. Einerseits werde auf 
einen Zeitpunkt Bezug genom-
men, der zwei Jahre vor Mietver-
tragsbeginn (2017) liege. Auch 
für Folgeerhöhungen solle ent-
sprechend verfahren werden, 
um die Berechnung anzustellen. 
Als 100%-Wert werde aber der 
Stand von September 2019 vor-
gegeben. 
 
Die im Mietvertrag enthaltene 
salvatorische Klausel sei ebenso 
unwirksam und könne die recht-
lich unwirksame Wertsiche-
rungsklausel nicht retten. Eine 
geltungserhaltende Reduktion 
von ABG sei unzulässig, § 306 
Abs. 2 BGB (vgl. BGH-Urteil
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 vom 8.5.2007, KZR 14/04). Der 
Düsseldorfer Senat bestätigte 

daher die Vorinstanz. Die rechts-
grundlos bezahlten Erhöhungs-
beträge seien vom Vermieter 

nach § 812 Abs. 1 BGB zu erstat-
ten, 10 U 146/24.

 
 
 

WEG-Recht 
 

Hausgeld im Verhältnis zu Zurückbehaltung und Aufrechnung 
 

 
 
Im Januar 2021 beschlossen die 
Eigentümer einer WEG in Düssel-
dorf die Gesamt- und Einzelwirt-
schaftspläne sowie die Zufüh-
rung zur Rücklage mit Wirkung 
für die Zeit ab dem 1.1.2021 ein-
schließlich deren Fortgeltung bis 
zur erneuten Beschlussfassung. 
Eine Eigentümerin stellte für die 
Zeit Juni 2022 bis September 
2022 die Geldleistungen ein und 
berief sich dabei auf ein beste-
hendes Zurückbehaltungsrecht. 
Sie begründete die Einrede mit 
der fehlenden Erstellung der 
Hausgeldabrechnung für das 
Jahr 2019. Die GdWE sei 2021 
rechtskräftig zur Erstellung ver-
urteilt worden. Auch die Abrech-
nungen der Jahre 2012 bis 2018 
fehlten. 
 
Die GdWE erhob Zahlungsklage 
vor dem AG Düsseldorf. Das Ge-
richt gab der Klage statt. Die Be-
rufung der Eigentümerin hatte 
keinen Erfolg. Sie wandte sich 
daher mit Ihrer Revision zum 
BGH. Dieser stützte im Urteil 
vom 14.11.2025 die Entschei-
dungen der Vorinstanzen. 

Die Erstellung der jeweiligen Jah-
resabrechnung von der GdWE 
entspräche ordnungsmäßiger 
Verwaltung (§ 18 Abs. 2 Nr. 1 
WEG, BGH-Urteil vom 19.4.2024, 
V ZR 167/23 - ZIV 2024, 45). Die 
Jahresabrechnungen seien den-
noch nicht erstellt worden. Die 
Eigentümerin habe daher einen 
fälligen Anspruch gegen die 
GdWE. 
 
Nach dem bis zum 30.11.2020 
geltenden WEG hätte die Eigen-
tümerin schon deshalb kein Zu-
rückbehaltungsrecht nach § 273 
BGB gehabt, weil es an der not-
wendigen Gegenseitigkeit der 
Forderungen fehlte (vgl. BGH-Ur-
teil vom 1.6.2012, V ZR 171/11 – 
ZIV 2012, 43). Während der Zah-
lungsanspruch der GdWE zu-
stand, richtete sich der Anspruch 
des Wohnungseigentümers auf 
Erstellung der Jahresabrechnung 
nach § 28 Abs. 3 WEG a.F. gegen 
den Verwalter (vgl. hierzu auch 
das BGH-Urteil vom 26.9.2025 in 
dieser Ausgabe). Das sei nun an-
ders. Der Anspruch richtet sich 
nunmehr gegen die GdWE. 
 
Der Eigentümerin stünde gleich-
wohl kein Zurückbehaltungs-
recht zur Seite. Die auf der 
Grundlage des Wirtschaftsplans 
nach § 28 Abs. 1 WEG eingefor-
derten Vorschüsse seien das 
zentrale Finanzierungsinstru-
ment der GdWE. Nur laufende 

Leistungen sicherten die Bewirt-
schaftung der Anlage (vgl. BGH- 
Urteil vom 20.9.2024, V ZR 
235/23 - ZIV 2024, 62). Ein Zu-
rückbehaltungsrecht eines ein-
zelnen Wohnungseigentümers 
könnte auch die anderen dazu 
verleiten, ihre Zahlungen einzu-
stellen. Es drohten Zahlungsaus-
fälle, Versorgungssperren und 
auch die Versicherungsdeckung 
werde möglicherweise gefähr-
det. Das Zurückbehaltungsrecht 
müsse daher insoweit eine Be-
schränkung erfahren. Das gelte 
auch, wenn die Forderung gegen 
die GdWE anerkannt oder 
rechtskräftig zuerkannt sei.  
 
Richtig sei demgegenüber, dass 
ein Wohnungseigentümer recht-
lich nicht gehindert sei, Aufrech-
nung zu erklären, wenn die For-
derung anerkannt oder rechts-
kräftig festgestellt sei (§ 387 
BGB, BGH-Urteil vom 29.1.2016, 
V ZR 97/15 – ZIV 2016, 43). Dies 
sei darin begründet, dass die 
Aufrechnung nach § 389 BGB die 
Tilgung der Vorschussforderung 
bewirke; es handele sich um ein 
Erfüllungssurrogat. 
 
Da keine Aufrechnung vorlag 
(keine Gleichartigkeit der An-
sprüche), wurde die Revision mit 
Urteil vom 14.11.2025 zurückge-
wiesen, V ZR 190/24.

 

https://nrwe.justiz.nrw.de/olgs/duesseldorf/j2025/10_U_146_24_Urteil_20250605.html
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/V_ZS/2024/V_ZR_190-24.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Wer erstellt die offenen Hausgeldabrechnungen? 
 
Mit Wirkung zum 1.1.2023 be-
stellte eine WEG in Bielefeld eine 
neue WEG-Verwalterin. Dane-
ben forderte sie die aus dem Amt 
ausscheidende Verwalterin auf, 
die Jahresabrechnung für 2022 
zu erstellen. Da dies unterblieb, 
wurde die vormalige Verwalterin 
gerichtlich in Anspruch genom-
men. Das Amtsgericht Bielefeld 
wies die Klage ab. Die GdWE 
legte Berufung zum LG Dort-
mund ein. Das Landgericht ver-
neinte gleichermaßen einen An-
spruch auf Erstellung der Jahres-
abrechnung für 2022. Mit Ablauf 
des 31.12.2022 sei die Verwalte-
rin aus ihrem Amt geschieden. 
Für die Erstellung der Jahresab-
rechnung sei nun die neue Ver-
walterin zuständig. 
 
Die GdWE legte hiergegen Revi-
sion ein. Im Urteil vom 26.9.2025 
führten die fünf Karlsruher Bun-
desrichter aus, dass nach der bis 
zum 30.11.2020 geltenden 
Rechtslage, der Verwalter mit 
Ablauf des Kalenderjahres ver-
pflichtet gewesen sei, die Jahres-
abrechnung zu erstellen, § 28 
Abs. 3 WEG a.F.. Bei dieser Pflicht 
handelte es sich um eine persön-
liche Pflicht des Verwalters; die-
ser sei nicht nur als Vertreter des 
Verbandes tätig geworden (vgl. 
BGH-Urteil vom 1.6.2012, V ZR 
171/11 – ZIV 2012, 43). Deshalb 
habe sich bei einem Verwalter-
wechsel die Frage gestellt, wer 
die Jahresabrechnung für das ab-
gelaufene Kalenderjahr zu erstel-
len habe. Nach der Rechtspre-
chung des BGH traf die Pflicht 
denjenigen Verwalter, der im 

Zeitpunkt des Entstehens der 
Pflicht Amtsinhaber war. Schied 
der Verwalter im Laufe des Ka-
lenderjahres aus, schuldete er – 
vorbehaltlich abweichender ver-
traglicher Regelungen – nach 
§ 28 Abs. 3 WEG a.F. die Jahres-
abrechnung für das bereits abge-
laufene Kalenderjahr (vgl. BGH-
Urteil vom 16.2.2018,  V ZR 
89/17 – ZIV 2018, 26). Die Frage 
allerdings, wann die Abrech-
nungspflicht bei einem Verwal-
terwechsel zum Jahreswechsel 
entsteht, wurde in der Entschei-
dung nicht beantwortet. 
 
Das WEG sei mit Wirkung zum 
1.11.2020 grundlegend neu ge-
staltet worden. Nach § 28 Abs. 2 
WEG würden die Eigentümer  
nach Ablauf des Kalenderjahres 
über die Einforderung von Nach-
schüssen oder Anpassung der 
beschlossenen Vorschüsse einen 
Beschluss fassen. Zu diesem 
Zweck habe nach § 28 Abs. 2 
WEG der Verwalter eine Abrech-
nung über den Wirtschaftsplan 
aufzustellen, die darüber hinaus 
die Einnahmen und die Ausga-
ben enthalte. Auch wenn die For-
mulierung darauf hindeute, dass 
sich die Pflicht wiederum an den 
Verwalter richte, sei dies nicht 
der Fall. Die Pflicht zur Abrech-
nung habe die GdWE zu erfüllen. 
Mit der Nennung des Verwalters 
werde lediglich das für die Erfül-
lung dieser Aufgabe zuständige 
Organ bestimmt (vgl. BGH-Urteil 
vom 21.7.2023,  V ZR 90/22 – ZIV 
2023, 55). Dementsprechend 
richte sich der Anspruch des ein-
zelnen Wohnungseigentümers 

auf Erstellung der Jahresabrech-
nung auch nicht mehr gegen den 
Verwalter, sondern gegen die 
GdWE (vgl. auch BGH-Urteil vom 
14.11.2025, in dieser Ausgabe 
und BGH-Urteil vom 19.4.2024, V 
ZR 167/23 – ZIV 2024, 45). 
 
Nach dem Ende des Kalenderjah-
res sei der ausgeschiedene Ver-
walter nicht mehr zuständig für 
die Aufstellung der Jahresab-
rechnung, weil er kein Organ der 
WEG mehr sei. Eine nach dem 
Ende der Amtszeit fortwirkende 
Organpflicht gäbe es nicht. Die 
Pflicht zur Erstellung der Jahres-
abrechnung entstehe am 1.1. 
des Folgejahres. Qua Verwalter-
vertrag könne allerdings der vor-
malige Verwalter verpflichtet 
sein, die Jahresabrechnung zu er-
stellen. Dann seien beide Ver-
walter zur Erstellung der Abrech-
nung verpflichtet (einmal aus 
Gesetz, einmal aus Vertrag). Es 
bedürfe einer ausdrücklichen 
vertraglichen Regelung, wenn 
der neue Verwalter den ausge-
schiedenen zur Erstellung der 
Abrechnung auffordern wolle 
(Rz. 16). Eine Begründung hierfür 
blieb der Senat schuldig. 
 
Nach dem Ausscheiden würden 
sich für den vormaligen Verwal-
ter dennoch nachlaufende 
Pflichten ergeben. So schulde 
der ausscheidende Verwalter 
noch eine Rechnungslegung 
nach §§ 675, 666, 259 BGB (vgl. 
BGH-Urteil vom 26.2.2021, V ZR 
290/19 – ZIV 2021, 46, BGH-Ur-
teil vom 16.2.2018,  V ZR 89/17 – 
ZIV 2018, 26), V ZR 206/24.

 
 

 
 

https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/V_ZS/2024/V_ZR_206-24.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Pyrrhussieg zur baulichen Änderung 
 
Die Wohnungseigentümerge-
meinschaft bestand nur aus drei 
Wohneinheiten. Eine Einheit 
stand im Eigentum von E1, eine 
im Eigentum von E2 und die 
dritte Wohnung stand im ge-
meinschaftlichen Eigentum von 
E2 und E3. Den Wohnungen W2 
und W3 waren Sondernutzungs-
rechte im Keller zugewiesen, der 
als solches in der Teilungserklä-
rung auch bezeichnet worden 
war. Bei einer Eigentümerver-
sammlung 2022 wurden E2 ver-
schiedene bauliche Maßnahmen 
nachträglich genehmigt, u.a. den 
Einbau einer Dusche, WC, 
Waschbecken unter Anschluss 
an die Wasserver- und Entsor-
gung und die Verlegung eine TV-
Kabels zum Keller.  
 
E1 focht den Beschluss an und 
unterlag vor dem AG München. 
Seine Berufung hatte Erfolg. Das 
Landgericht München erklärte 
den Beschluss für unwirksam. 
Der Beschluss, so das Landge-
richt, widerspräche nicht § 20 
Abs. 4 WEG, weil die bauliche Än-
derung weder zu einer grundle-
genden Umgestaltung der 
Wohnanlage führte, noch ein-
zelne Eigentümer unbillig be-

nachteilige. Die bauliche Ände-
rung würde aber der Zweckbe-
stimmung der Teilungserklärung 
(Keller) widersprechen. Aus dem 
Zusammenspiel von § 20 und 
§ 19 WEG folge, dass jede Be-
schlussfassung, die einer Verein-
barung widerspräche, gegen die 
Grundsätze ordnungsmäßiger 
Verwaltung verstoße. Diese Auf-
fassung konnte den Angriffen 
des Revisionsführers beim BGH 
nicht standhalten.  
 
Im Urteil vom 10.10.2025 führte 
der BGH aus, dass es für die 
rechtliche Beurteilung des Sach-
verhaltes NICHT darauf ankäme, 
ob die Baumaßnahme vor oder 
nach dem Inkrafttreten des WE-
Mog abgeschlossen wurde. Das 
wäre nur dann maßgeblich, 
wenn Gegenstand des Rechts-
streits ein Beseitigungsanspruch 
nach § 1004 BGB wäre (vgl. BGH-
Urteil vom 21.3.2025, V ZR 1/24 
– ZIV 2025, 27,  BGH-Urteil vom 
18.7.2025, V ZR 29/24 – ZIV 
2025, 53). Im vorliegenden Fall 
ging es dagegen um eine Anfech-
tungsklage und für die käme es 
jedenfalls auf das zurzeit der Be-
schlussfassung geltende (neue) 
recht an.  
 

Richtig sei die Beurteilung des 
Berufungsgerichts, dass die Be-
schlüsse nicht gegen die Rege-
lung in § 20 Abs. 4 WEG verstie-
ßen. Werde einem Wohnungsei-
gentümer eine bauliche Verän-
derung gestattet, die  eine Nut-
zungsmöglichkeit eröffne, die 
gegen die Zweckbestimmung 
verstoße, sei dies unbeachtlich, 
solange die vereinbarungskon-
forme Nutzung weiterhin mög-
lich sei. Das sei der Fall. Ein „Kel-
lerraum“ dürfe nicht zu Wohn-
zwecken genutzt werden (vgl. 
BGH-Beschluss vom 4.12.2014, V 
ZB 7/13). Das alleine mache die 
Genehmigung nicht rechtswid-
rig. Denn die WEG habe einen 
Unterlassungsanspruch gegen 
den Miteigentümer, wenn er in 
dem Keller eine Nutzung auf-
nehme, die bei typisierender Be-
trachtung mehr störe, als die 
Nutzung als Lager- Abstell- oder 
Hobbyraum. Im Ergebnis sei zwi-
schen der Zulässigkeit der bauli-
chen Maßnahme und der späte-
ren Nutzung zu differenzieren 
und in diesem Rechtsstreit sei 
nur die bauliche Änderung zu 
prüfen, V ZR 192/24.

 
 

Strafgelder in der WEG 
 
Eine GmbH & Co. KG war Eigen-
tümerin einer Sondereigentums-
einheit in Berlin.  
 
In der Gemeinschaftsordnung 
war geregelt, dass es der KG ge-
stattet sei, den Dachbereich aus- 
und umzubauen sowie das Dach 
aufzustocken. Die Arbeiten soll-

ten aber zügig durchgeführt wer-
den. Dafür war folgende Rege-
lung vorgesehen:  
 
Die Baumaßnahmen von Beginn 
bis zur Beendigung der Arbeiten 
müssen innerhalb von maximal 
15 Monaten abgeschlossen wer-
den. Der Beginn ist dem Verwal-

ter anzuzeigen. Bei einer Bauzeit-
überschreitung von 15 Monaten 
ist eine Konventionalstrafe an die 
Wohnungseigentümergemein-
schaft in Höhe von 1% der Bau-
summe des Dachgeschosses pro 
Monat der Bauzeitüberschrei-
tung zu zahlen. Als Bausumme 
wird ein Betrag von 1.500 € 

https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/V_ZS/2024/V_ZR___1-24.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/V_ZS/2024/V_ZR_192-24.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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pro Quadratmeter Wohnfläche 
für die Bemessung der Vertrags-
strafe verbindlich festgelegt. 
 
Am 30.9.2020 informierte die KG 
den Verwalter darüber, dass sie 
mit dem Dachausbau (1.000 m²) 
beginne. Die Baumaßnahme ver-
zögerte sich eklatant. Die WEG 
verklagte die KG auf Zahlung der 
vereinbarten Konventional-
strafe. Zum Ende des amtsge-
richtlichen Verfahrens im Som-
mer 2023, das mit einer Verurtei-
lung zur Bezahlung von knapp 
230.000 € endete, waren die 
Baumaßnahmen noch nicht ab-
geschlossen. Die Berufung der 
KG hatte keinen Erfolg. Das Land-
gericht Berlin II urteilte, dass die 
Regelung in der Gemeinschafts-
ordnung nicht dem AGB – Recht 
unterfalle und rechtlich einer In-
haltskontrolle nach allgemeinen 
Vorschriften (§§ 134, 138, 242 
BGB) standhalte. Eine Anpassung 
der Höhe über § 313 BGB oder § 
343 BGB sei nicht möglich, weil 
die Mitglieder der WEG an die 
Gemeinschaftsordnung gebun-
den seien. 
 
Die KG reichte Nichtzulassungs-
beschwerde und nach Zulassung 
der Revision auch Revision zum 
BGH ein. Eine Vereinsstrafe sei 
ebenso wie eine Verbandsstrafe 
Ausfluss der aus der Verbands-
autonomie nach Art. 9 Abs. 1 GG 
hergeleitete Sanktionsgewalt. 
Eine solche Strafe sei keine Ver-
tragsstrafe im Sinne von §§ 339 
BGB, da sie nicht auf Vertrag, 
sondern auf der Unterwerfung 
der Mitglieder unter der Satzung 
beruhe. Sie werde nicht durch 
eine Vertragsverletzung ausge-

löst, sondern durch eine Verlet-
zung mitgliedschaftlicher Ver-
bandspflichten. Eine solche 
Strafe könne nur dahingehen 
überprüft werden, ob sie auf der 
Grundlage der Satzung erfolgt 
sei, gesetz- oder sittenwidrig 
bzw. offenbar unbillig ist. Eine 
Herabsetzung durch Urteil nach 
§ 343 BGB sei dagegen nicht 
möglich. Wie Strafregelungen in 
Gemeinschaftsordnungen recht-
lich zu klassifizieren seien (Ver-
tragsstrafe oder Verbandsstrafe) 
müsse in diesem Rechtsstreit 
nicht geklärt werden. 
 
Die Gemeinschaftsordnung sehe 
keine Verhängung von Strafen 
durch Beschluss vor, sondern be-
gründe die unmittelbare Pflicht 
zur Bezahlung. Zu bezahlen sei 
eine „Konventionalstrafe“. All 
das spreche dafür, dass nicht die 
Vereinbarung einer Verbands-
strafe, sondern die einer Ver-
tragsstrafe intendiert gewesen 
sei. Beide Varianten könnten zu-
lässigerweise in einer Gemein-
schaftsordnung vereinbart wer-
den. Dies sei Ausfluss der der 
dem teilenden Eigentümer zu-
stehenden Privatautonomie (vgl. 
BGH-Urteil vom 20.11.2020, V ZR 
196/19 - ZIV 2021, 26, BGH-Urteil 
vom 22.3.2019,  V ZR 105/18 - 
ZIV 2019, 22) 
 
Die Vertragsstrafenregelung sei 
nicht dem AGB-Recht unterwor-
fen (vgl. BGH-Urteil vom 
20.11.2020, V ZR 196/19- ZIV 
2021, 26), sondern sei nur an 
Hand der allgemeinen Regelun-
gen zu prüfen (§§ 134, 138, 242 
BGB). Zutreffend habe das Beru-
fungsgericht festgestellt, dass 
die Vertragsstrafe verwirkt sei. 

Entgegen der Annahme der Vo-
rinstanz sei aber eine Anpassung 
der Höhe nach § 343 BGB mög-
lich. Dem stünde nicht entgegen, 
dass die Wohnungseigentümer 
an die Regelungen der Gemein-
schaftsordnung gebunden seien. 
Nach § 10 Abs. 2 WEG könne je-
der Wohnungseigentümer eine 
vom Gesetz abweichende Ver-
einbarung oder die Anpassung 
einer Vereinbarung verlangen, 
wenn ein Festhalten an der gel-
tenden Regelung aus schwerwie-
genden Gründen unter Berück-
sichtigung aller Umstände des 
Einzelfalles, insbesondere der 
Rechte und Interessen der and-
ren Wohnungseigentümer unbil-
lig erscheine. 
 
Die Herabsetzung der Vertrags-
strafe sei auch nicht nach § 348 
HGB ausgeschlossen. Danach 
könne eine Vertragsstrafe, die 
von einem Kaufmann im Betrieb 
seines Handelsgewerbes ver-
sprochen hat, nicht nach § 343 
BGB herab gesetzt werden und 
die KG sei Formkaufmann nach 
§ 6 HGB. Die KG habe aber das 
Strafversprechen nicht im Rah-
men des Betriebs seines Han-
delsgewerbes abgegeben. Die 
Gemeinschaftsordnung sei nicht 
Teil des Erwerbsvertrages, son-
dern bestimme den Inhalt des 
Sondereigentums. In die Ge-
meinschaftsordnung sei die KG 
kraft Gesetzes durch den Erwerb 
der Sondereigentumseinheit 
„eingetreten“. 
 
Der BGH verwies den Rechts-
streit zurück, damit das Landge-
richt nun die Herabsetzung der 
Vertragsstrafe prüfen kann, V ZR 
129/24.

 

 
 

https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/V_ZS/2024/V_ZR_129-24.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/V_ZS/2024/V_ZR_129-24.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Verbraucherpreisindex (VPI) – Basis 2020 

Die Tabelle des Verbraucher-
preisindexes basiert auf dem In-
dexbasisjahr 2020. Mit Schreiben 
vom 23.2.2023 informierte das 
Statistische Bundesamt, dass die 
Umstellung auf das Basisjahr 
2020 erfolgt. Die Zahlen sind also 
mit den Zahlen in der Tabelle der 
letzten Ausgabe der ZIV (Basis: 
2015) nicht mehr ohne Umrech-
nung vergleichbar. 
 
Vorstehende Darstellungen be-
ziehen sich auf Verträge mit In-
dexanpassung seit dem 

1.1.2003. Für ältere Zeiträume 
kann die Ermittlung der Ände-
rung vor allem dann Schwierig-
keiten bereiten, wenn die Ver-
tragsparteien es in der Vergan-
genheit versäumt haben, eine 
Anpassung durchzuführen oder 
ein anderer Index verwandt 
wurde. Das Statistische Bundes-
amt bietet unter dem folgenden 
Link einen Onlinerechner zur Be-
rechnung von Schwellenwerten 
und Veränderungsraten von 
Wertsicherungsklauseln, die auf 
Verbrauchpreisindizes basieren.  

Hinsichtlich des vormals vom 
Bundesamt für Statistik ermittel-
ten Index für die Lebenshaltung 
eines 4-Personen-Arbeitnehmer-
Haushalts wird auf die Umrech-
nungsmöglichkeit gemäß BGH-
Urteil vom 4.3.2009 (XII ZR 
141/07), ZIV 2009, 47 verwiesen- 

Soweit der Vertrag noch älter 
ist und/oder andere Indizes 
verwendet wurden, berech-
net das Statistische Bundes-
amt gegen eine Entgelt von 30 
€ auch diese Teuerungsrate. 

 
Basis: 2020 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Januar 96,4 97,7 99,8 101,0 105,2 114,3 117,6 120,3   

Februar 96,7 98,1 100,1 101,6 106 115,2 118,1 120,8   

März 97,2 98,5 100,3 102,1 108,1 116,1 118,6 121,2   

April 97,5 99,4 100,4 102,4 108,8 116,6 119,2 121,7   

Mai 98,2 99,6 100,4 102,6 109,8 116,5 119,3 121,8   

Juni 98,3 99,9 100,5 102,9 109,8 116,8 119,4 121,8   

Juli 98,7 100,3 99,7 103,4 110,3 117,1 119,8 122,2   

August 98,8 100,2 99,7 103,5 110,7 117,5 119,7 122,3   

September 99 100,2 99,7 103,8 112,7 117,8 119,7 122,6   

Oktober 99,1 100,2 99,9 104,3 113,5 117,8 120,2 123,0   

November 98,5 99,5 99,7 104,5 113,7 117,3 119,9 122,7   

Dezember 98,5 100 99,8 104,7 113,2 117,4 120,5 122,7   

Alle Angaben ohne Gewähr 
 

 
 
 

Verzugszinssätze 
 

Der Gläubiger kann nach dem 
Eintritt der Fälligkeit seines An-
spruchs den Schuldner durch 

eine Mahnung in Verzug setzen 
(§ 286 Abs. 1 S. 1 BGB). Der Mah-

nung gleichgestellt sind die Kla-
geerhebung sowie der Mahnbe-

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressekonferenzen/2023/vpi/hintergrundpapier-vpi.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Preise/Verbraucherpreisindizes/Wertsicherungsklauseln/Internetprogramm.html
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scheid (§ 286 Abs. 1 S. 2 BGB). Ei-
ner Mahnung bedarf es nicht, 
wenn für die Leistung eine Zeit 
nach dem Kalender bestimmt ist, 
die Leistung an ein vorausgehen-
des Ereignis anknüpft, der 
Schuldner die Leistung verwei-
gert oder besondere Gründe den 
sofortigen Eintritt des Verzugs 
rechtfertigen (§ 286 Abs. 2 
BGB).Bei Entgeltforderungen 
tritt Verzug spätestens 30 Tage 
nach Fälligkeit und Zugang einer 
Rechnung ein; dies gilt gegen-
über einem Schuldner, der Ver-
braucher ist, allerdings nur, 
wenn hierauf in der Rechnung 
besonders   hingewiesen wurde, 
(§ 286 Abs. 3 S. 1 BGB). Im Streit-
fall muss allerdings der Gläubiger 

den Zugang der Rechnung (nöti-
genfalls auch den darauf enthal-
tenen Verbraucherhinweis) bzw. 
den Zugang der Mahnung bewei-
sen.  
Während des Verzugs ist eine 
Geldschuld zu verzinsen (§ 288 
Abs. 1 S. 1 BGB). Der Verzugszins-
satz beträgt für das Jahr fünf Pro-
zentpunkte bzw. für Rechtsge-
schäfte, an denen Verbraucher 
nicht beteiligt sind, neun Pro-
zentpunkte (nur bei Entgelten) 
über dem Basiszinssatz (§ 288 
Abs. 1 S. 2 bzw. Abs. 2 BGB). 
Diese Regelung gilt erst seit 
29.7.2014. Davor belief sich die-
ser Zinssatz auf 8 %, Art. 229 § 34 
EGBGB. Nähere Informationen 

hierzu erhalten Sie auch in der 
ZIV 2014, S. 51. 
 
Der Basiszinssatz verändert sich 
zum 1. Januar und 1. Juli eines je-
den Jahres um die Prozent-
punkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Verände-
rung des Basiszinssatzes gestie-
gen oder gefallen ist. Bezugs-
größe ist der Zinssatz für die 
jüngste Hauptrefinanzierungs-
operation der Europäischen 
Zentralbank vor dem ersten Ka-
lendertag des betreffenden 
Halbjahres (§ 247 Abs. 1 S. 2, 3 
BGB). 

 
 
 
Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 

Zeitraum  Basis-
zins-
satz % 

Verzugs-
zinssatz % 

Entgelt ohne 
Verbraucher-
beteiligung % 

Zeitraum Basiszins-
satz % 

Ver-
zugs-
zins-
satz % 

Entgelt 
ohne 
Verbrau-
cher-be-
teiligung 
% 

1.1. bis 30.6.2002  2,57  7,57  10,57   1.7. bis 28.07.2014 -0,73 4,27 7,37 

1.7. bis 31.12.2002  2,47  7,47   10,47   29.7. bis 31.12.2014* -0,73 4,27 8,27 

1.1. bis 30.6.2003  1,97  6,97   9,97   1.1. bis 30.6.2015 -0,83 4,17 8,17 

1.7. bis 31.12.2003  1,22  6,22   9,22   1.7. bis 31.12.2015 -0,83 4,17 8,17 

1.1. bis 30.6.2004  1,14  6,14   9,14   1.1. bis 30.6.2016 -0,83 4,17 8,17 

1.7. bis 31.12.2004  1,13  6,13   9,13   1.7. bis 31.12.2016 -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2005  1,21  6,21  9,21   1.1. bis 30.6.2017 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2005  1,17  6,17   9,17   1.7. bis 31.12.2017 -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2006  1,37 6,37 9,37 1.1. bis 30.6.2018 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2006 1,95 6,95 9,95 1.7. bis 31.12.2018  -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2007 2,7 7,7 10,7 1.1. bis 30.6.2019 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2007 3,19 8,19 11,19 1.7. bis 31.12.2019 -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2008 3,32 8,32 11,32 1.1. bis 30.6.2020 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2008 3,19 8,19 11,19 1.7. bis 31.12.2020 -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2009 1,62 6,62 9,62 1.1 bis 30.6.2021 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2009 0,12 5,12 8,12 1.7. bis 31.12.2021 -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2010 0,12 5,12 8,12 1.1. bis 30.6.2022 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2010 0,12 5,12 8,12 1.7. bis 31.12.2022 -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2011 0,12 5,12 8,12 1.1. bis 30.6.2023 1,62 6,62 10,62 



 

82 

1.7. bis 31.12.2011 0,37 5,37 8,37 1.7. bis 31.12.2023 3,12 8,12 12,12 

1.1. bis 30.6.2012 0,12 5,12 8,12 1.1. bis 30.6.2024 3,62 8,62 12,62 

1.7. bis 31.12.2012 0,12 5,12 8,12 1.7. bis 31.12.2024 3,37 8,37 12,37 

1.1. bis 30.6.2013 -0,13 4,87 7,87 1.1. bis 30.6.2025 2,27 7,27 11,27 

1.7. bis 31.12.2013 -0,38 4,62 7,62 1.7. bis 31.12.2025 1,27 6,57 10,27 

1.1. bis 30.6.2014 -0,63 4,37 7,37 1.1. bis 30.6.2026 1,27 6,57 10,27 

Alle Angaben ohne Gewähr 
 
* Zur  Änderung siehe Text  oben. 
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Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch: 
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ren Newsletter – ZIV – Zeitschrift für Immobilienverwaltungsrecht -  zu übersenden. Für den Empfang des Newsletters ist die Angabe einer E-
Mail-Adresse ausreichend. 

tel:+4934194038004
mailto:verwalter@verwalterakademie.de
tel:+4934194038004


 

 

Die Abmeldung ist jederzeit möglich, zum Beispiel über einen Link am Ende eines jeden Newsletters. Alternativ können Sie Ihren Abmelde-
wunsch gerne auch jederzeit an verwalter@verwalterakademie.de senden. 

3. Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht: 

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie 
Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber 
denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Lö-
schung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern 
diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 
und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezo-
genen Daten zu verlangen; 

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbei-
tung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Grün-
den des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der 
Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht 
mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie 
gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und ma-
schinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die 
Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde 
Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden. 

4. Widerspruchsrecht 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, 
haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür 
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ter@verwalterakademie.de  

5. Datensicherheit 
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Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. 
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